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RIGOMEC

Betreff: Neues zum UKCA-Zertifizierungsprozess

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Frigomec S.p.A. das Verfahren zur Erlangung der UKCA-Zertifizierung für alle Waren der aktuel-
len Produktion eingeleitet hat.
Der mit der Benannten Stelle TÜV SÜD BABT (Body number 0168) abgestimmte Prozess zum Erhalt der Kennzeichnung umfasst 
die folgenden Schritte:

• Aktualisierung der Entwürfe gemäß Richtlinie 2014/68/EU (CE-Kennzeichnung) zur Verordnung P.E.(s).R.  2016 + + UK SI 2019 
NO. 696 SCH. 24 (UKCA-Kennzeichnung)
• Gap-Analyse zur Überprüfung der Validität der Schweißqualifikationen und mögliche Anerkennung auch für den Einsatz im 
UKCA-Bereich
• Gap-Analyse und etwaige Aktualisierungen aller dazu gehörigen Dokumente (P.M.A., ISO 9712-Qualifikationen, usw.)
• Dabei sind auch etwaige Aktualisierungen der harmonisierten Normen zu berücksichtigen, die in Übereinstimmung mit der für 
das Gesetz S.I. 2016, No.  1105, erstellten Liste anzuwenden sind.
• Umsetzung der neuen Module, mit der Benannten Stelle UKAS, in Übereinstimmung mit den Konformitätsbewertungsverfahren 
je nach Produkttyp.
Dies vorausgeschickt, teilen wir Ihnen mit, dass wir alles daran setzen werden, den Zertifizierungsprozess noch im Jahre 2022 
abzuschließen.
In jedem Fall erwägen wir, die Kennzeichnung der Produkte bis zur Kategorie I zu beschleunigen.
Haben Sie Artikel, die in diese Kategorie fallen und für die Sie dringend das UKCA-Zeichen benötigen, teilen Sie uns bitte die 
Codes mit, damit wir unsere Bewertungen genau mit diesen Codes beginnen können.
Abschließend möchten wir Sie darüber informieren, dass die britische Regierung kürzlich angekündigt hat, dass es  weitere Aktua-
lisierungen beim Prozess für den Erhalt der UKCA-Kennzeichnung geben wird. Wir haben uns bereits an das „Department for 
Business, Energy & Industrial strategy“ gewandt, um genauere Informationen zu erhalten. Es erreichte uns folgende Antwort:

“…for businesses transitioning to the UKCA marking, the Government will be introducing legislation that will allow completed con-
formity assessment activities for CE certification to be used by manufacturers to declare existing product types as compliant with 
UKCA marking. The products will need to have the UKCA marking, and will still need to get UKCA certification from a UK Appro-
ved Body at the expiry of their certificate, or within 5 years (31 December 2027), whichever is sooner.
You can find more information on this measure, including the list of module types the measures applies to on GOV.UK: Placing 
manufactured goods on the GB market.”

Diese Angaben gelten für alle Richtlinien übergreifend. Unter dem folgenden Link finden Sie hingegen die im Juli 2022 aktualisierte 
Fassung der Druckgeräteverordnung (Sicherheit) 2016 („Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016“:

https://www.gov.uk/government/publications/pressure-equipment-safety-regulations-2016/pressure-equipment-safety-regula-
tions-2016-great-britain#footnotes

Unter Ziffer “15”, Absatz “2, Fußnoten” wird wie folgt spezifiziert:

“On 20 June 2022, the Government announced the provisions for UKCA marking and labelling and importer labelling would be 
extended until 31 December 2025. Legislation will be placed before Parliament in the autumn 2022 to give effect to this.”

Sollte die Verordnung bestätigt werden, würde sich folgende Situation ergeben:
• CE-Zulassungen, die innerhalb dieses Jahres erteilt werden, würden auch für die UKCA-Kennzeichnung bis zum 31.12.2025 
oder bis zu ihrem natürlichen Ablaufdatum (es gilt das Datum der kürzeren Ablaufdauer) gelten. 
• Die Produkte können dann das UKCA-Zeichen tragen, jedoch ohne Angabe der Nummer der Benannten Stelle. 
• Es ist eine UKCA-Konformitätserklärung unter Hinweis auf die relevanten PED-Module auszustellen.

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Danke


